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1. Berufserfahrung als informelle Voraussetzung  

Private und öffentliche Arbeitgeber erwarten von Stellenbewerbern vielfach Erfahrung in einem 
bestimmten Berufsfeld. Inwieweit dafür der Nachweis einer entsprechenden beruflichen Tätig-
keit in einem Arbeitsverhältnis oder einer selbständigen Tätigkeit gefordert wird oder auch die 
Ableistung eines Praktikums im Einzelfall als ausreichend erachtet wird, liegt allein in der Ent-
scheidungsfreiheit des jeweiligen Arbeitgebers. Gesetzliche Vorgaben gibt es in diesem Zusam-
menhang nicht.  

Im öffentlich-rechtlichen Bereich wird diese Praxis mitunter durch entsprechende gesetzliche 
Vorschriften unterstützt. So lässt beispielsweise § 45 Abs. 3 des Hochschulgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen bei Stellenbesetzungen für wissenschaftliche Mitarbeiter an Fachhochschu-
len als zusätzliche Einstellungsvoraussetzung Erfahrungen in einer beruflichen Tätigkeit außer-
halb der Hochschule zu, wenn dies den Anforderungen der Stelle entspricht. Ob in derartigen 
Fällen im Rahmen eines Praktikums erworbene Erfahrungen unter Umständen dann als Krite-
rium herangezogen werden können, wenn es keine Bewerber mit Erfahrungen aus einer berufli-
chen Tätigkeit gibt, war - soweit ersichtlich - noch nicht Gegenstand gerichtlicher Verfahren.  

 

2. Berufserfahrung als formelle Voraussetzung 

2.1. Tarifverträge 

In Tarifverträgen kommt es auf das Vorliegen von Zeiten der Berufserfahrung regelmäßig für die 
Frage der Eingruppierung in Entgeltgruppen an. Als Beispiele seien hier die Tarifverträge für den 
öffentlichen Dienst und für Ärzte im Krankenhausbereich genannt, nach deren Bestimmungen 
der Nachweis einschlägiger Berufserfahrung zu einer höheren Eingruppierung führen kann.  

2.2. Gesetzliche Bestimmungen 

Vereinzelt finden sich auch gesetzliche Tatbestände, bei denen besondere berufliche Erfahrungen 
eine Rolle spielen. Es folgt eine beispielhafte Darstellung, die keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt. 

2.2.1. Zulassung als Fachanwalt 

So schreibt beispielswiese § 3 der Fachanwaltsordnung als Voraussetzung für die Verleihung ei-
ner Fachanwaltsbezeichnung unter anderem eine dreijährige Zulassung und Tätigkeit als Rechts-
anwalt innerhalb der letzten sechs Jahre vor Antragstellung vor.  

2.2.2. Ausübung des Notaramts 

§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 der Bundesnotarordnung bestimmt, dass in 
Gerichtsbezirken, in denen kein hauptamtlicher Notar bestellt wird, als Notar im Nebenberuf 
(sog. Anwaltsnotar) unter anderem nur bestellt werden soll, „wer nachweist, dass er bei Ablauf 
der Bewerbungsfrist mindestens fünf Jahre in nicht unerheblichem Umfang für verschiedene Auf-
traggeber als Rechtsanwalt tätig war“. 
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2.2.3. Einstellung als Fachhochschulprofessor 

§ 36 Abs. 1 Nr. 5 des Hochschulgesetzes Nordrhein-Westfalen schreibt als Einstellungsvorausset-
zung für Professoren an Fachhochschulen über die allgemeinen Voraussetzungen hinaus beson-
dere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden vor, die während einer fünfjährigen berufspraktischen Tätigkeit, von denen mindestens 
drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen, auf einem Gebiet er-
bracht wurden, das ihren Fächern entspricht. 

2.2.4. Studienzugang 

Auch der Zugang zu einem Hochschulstudium kann unter Umständen von einschlägigen Berufs-
erfahrungen abhängig sein. So setzt z.B. § 62 Abs. 3 des Hochschulgesetzes Nordrhein-Westfalen 
für die Zulassung zu einem weiterbildenden Masterstudiengang neben den allgemeinen Voraus-
setzungen das besondere Eignungserfordernis eines einschlägigen berufsqualifizierenden Studi-
enabschlusses und das besondere Eignungserfordernis einer einschlägigen Berufserfahrung vo-
raus. 

 

3. Rechtliche Bewertung von Praktika als Berufserfahrung  

3.1. Definition des Praktikums 

Eine Legaldefinition des Begriffs des „Praktikanten“ enthält § 22 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur 
Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes (Mindestlohngesetz), dessen Formulierung sich an 
der von der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung erarbeiteten allgemeinen Definition orientiert. 
Praktikant ist danach „unabhängig von der Bezeichnung des Rechtsverhältnisses derjenige, der 
sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung und Durchführung des Vertragsverhältnisses für eine 
begrenzte Dauer zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betriebli-
chen Tätigkeit zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es sich um 
eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder um eine vergleichbare prakti-
sche Ausbildung handelt.“ Mit dieser Formulierung wird das Praktikum zwar von einer förmli-
chen Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz eindeutig abgegrenzt, gleichzeitig aber 
stellt die Definition begrifflich auf die Ähnlichkeit der Zwecksetzung ab, die ein Praktikum wie-
derum grundsätzlich von einer beruflichen Tätigkeit unterscheidet. Dies ist bei der Beantwortung 
der Frage, inwieweit Praktika im Einzelfall als Berufserfahrung zu werten sein können, zu be-
rücksichtigen.  

3.2. Tarifverträge 

Voraussetzung für die Berücksichtigung von Berufserfahrung im Rahmen tarifvertraglicher Ein-
gruppierung ist im Allgemeinen, dass die Erfahrungen im Rahmen einer beruflichen Beschäfti-
gung erworben wurden und nicht nur einer Ausbildung oder einem Praktikum entstammen. 
Nach einem obergerichtlichen Urteil wird zum Beispiel bei der Eingruppierung eines Kranken-
hausarztes selbst das zur staatlichen Anerkennung erforderliche berufspraktische Jahr, das auf 
eine selbständige ärztliche Tätigkeit vorbereiten soll, nicht als einschlägige Berufserfahrung ge-
wertet. Im Einzelnen kommt es hierbei aber auf die konkrete Formulierung der jeweiligen Tarif-
norm und ihre Auslegung im konkreten Einzelfall an, so dass generelle Aussagen hierzu nicht 
getroffen werden können. 
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3.3. Gesetzliche Bestimmungen 

Soweit in gesetzlichen Bestimmungen als Voraussetzung für die Zulassung zum Studium oder zu 
bestimmten Tätigkeiten oder Ämtern der Nachweis von Berufserfahrung verlangt wird, reicht die 
Ableistung von Praktika dafür keinesfalls aus und kann auch nicht teilweise als Berufserfahrung 
gewertet werden. 

 

4. Bedeutung von Praktika  

Gleichwohl kommt auch der Ableistung von Praktika in der Rechtsordnung eine besondere Be-
deutung zu. Ein Praktikum ist vielfach verpflichtender Ausbildungsbestandteil aufgrund von 
schulrechtlichen Bestimmungen, Ausbildungsordnungen, hochschulrechtlichen Bestimmungen 
oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie (sog. Pflicht-
praktika). Ohne den Nachweis der Ableistung eines Pflichtpraktikums kann der angestrebte Bil-
dungsabschuss dann in der Regel nicht erreicht werden.  

Das Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetz) sieht im Rahmen des förmlichen Verfahrens zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit einer im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation in einem nicht reglementier-
ten Ausbildungsberuf die Möglichkeit vor, Defizite bei den berufspraktischen Kenntnissen durch 
eine individuelle betriebliche Anpassungsqualifizierung auszugleichen, wenn wesentliche Unter-
schiede zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entsprechenden inländi-
schen Berufsbildung vorliegen. Sie erfolgt in der Regel ebenfalls in der Form eines Praktikums. 

Eine herausgehobene Funktion kommt sogenannten berufspraktischen Zeiten zu, deren Ableis-
tung in zahlreichen Berufen Voraussetzung für die staatliche Anerkennung ist. Neben den Ärzten 
zählen hierzu z.B. Architekten, Erzieher, Sozialarbeiter etc. Solche Berufspraktika dienen in der 
Regel der Vertiefung der erworbenen theoretischen Kenntnisse und der Einarbeitung in eine selb-
ständige Tätigkeit im jeweiligen Beruf. 

*** 


